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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das 
Bundesverfassungsgesetz vom 18. Juli 1962, mit dem das Bundes- 
Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 hinsichtlich des Schulwesens 
geändert wird, und das Bundes-Schulaufsichtsgesetz zur Reform der Verwaltung 
des Schulwesens des Bundes geändert werden (Schulbehörden – 
Verwaltungsreformgesetz 2013); Begutachtungs- und Konsultationsverfahren; 
Stellungnahme 
 
 
Das Bundeskanzleramt Sektion III nimmt zu dem gegenständlichen Entwurf wie folgt 

Stellung: 

 
Stellungnahme der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle als Teil der 

Gesamtbegutachtung der Sektion III im Bundeskanzleramt 

 

Mit dieser Stellungnahme wird dem haushaltsleitenden Organ das Ergebnis der 

Qualitätssicherung gemäß § 5 Wirkungscontrollingverordnung (BGBl. II 245/2011) 

mitgeteilt. 

 

Die Qualitätssicherung erfolgt aus methodisch-prozesshafter Sicht und umfasst folgende 

Prüfungsschwerpunkte: 

 

 Einhaltung der WFA-Grundsatz-Verordnung (BGBl. II 489/2012), insbesondere  

 Einhaltung der Qualitätskriterien der Relevanz, inhaltlichen Konsistenz, 

Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit 

insbesondere bei: 
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 Problembeschreibung, Ziele und Maßnahmen inklusive der verwendeten 

Indikatoren 

 Plausibilität der Angaben zur Wesentlichkeit hinsichtlich der Abschätzung der 

Auswirkungen innerhalb der Wirkungsdimensionen 

 

Die Prüfung der Wirkungscontrollingstelle ergibt folgende Empfehlungen: 

 

Problemdefinition: 
Im Sinne einer verbesserten Verständlichkeit wird empfohlen, die Notwendigkeit und 

Zweckmäßigkeit des Regelungsvorhabens durch detailliertere Ausführungen 

insbesondere im Hinblick auf das Ausmaß des Problems und Anzahl der Betroffenen zu 

verdeutlichen. 

 
Zielformulierung: 
Durch die Zielformulierung soll die angestrebte Wirkung (z.B.: Steigerung der Effizienz 

des Verwaltungshandelns) des Regelungsvorhabens verdeutlicht  – jedoch nicht die 

hierfür notwendigen Maßnahmen genannt werden. 

Im vorliegenden Fall wurde eine Formulierung gewählt, die eher die geplante 

Maßnahme in den Vordergrund stellt. Es wird empfohlen, die Zielbezeichnung 

entsprechend anzupassen. 

 
Maßnahmenformulierung: 
Im Hinblick auf die Überprüfbarkeit des Erfolges einer gesetzten Maßnahme wird 

empfohlen, die verwendeten Indikatoren konkret zu bezeichnen und – nach Möglichkeit 

– durch Kennzahlen zu belegen.  

 
Die Wirkungscontrollingverordnung (§ 5 Abs. 4) sieht bei einer gänzlichen und teilweisen 

Nichtberücksichtigung der Empfehlungen aus der Qualitätssicherung eine schriftliche 
Begründung des haushaltsleitenden Organs gegenüber der ressortübergreifenden 

Wirkungscontrollingstelle unter 

WFA@bka.gv.at 

vor. Bitte übermitteln Sie diese vor Eintritt in das nächste Verfahrensstadium (z.B. 

Einbringung in den Ministerrat).  
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Bei Fragen zur Qualitätssicherung wenden Sie sich bitte direkt an die 
MitarbeiterInnen der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle.  Das 

Sekretariat ist unter der Telefonnummer  01 53 115 207333 erreichbar. 
 

Unter einem ergeht die Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates. 

 
 

22. Mai 2013 
Für die Bundesministerin: 

PLEYER 
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